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Aufgrund�von�§�4�der�Gemeindeordnung� für�Baden�Württemberg� (GemO)�und�§�7�Abs.�3�
des� Landesarchivgesetzes� Baden�Württemberg� (LArchG)� in� den� derzeit� gültigen� Fassungen�
hat�der�Gemeinderat�der�Stadt�Lörrach�am�21.10.2010�folgende�Satzung�beschlossen:�
�
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(1) Die�Stadt�Lörrach�unterhält�ein�Archiv.�
�

(2) Das�Archiv�hat�die�Aufgabe,�alle�in�der�Verwaltung�angefallenen�Unterlagen,�die�zur�Auf�
gabenerfüllung�nicht�mehr�ständig�benötigt�werden,�zu�überprüfen�und�solche�von�rech�
tlich�bzw.�historisch�bleibendem�Wert�mit�den�entsprechenden�Amtsdrucksachen�zu�ver�
wahren,� zu� erhalten,� zu� erschließen� sowie� allgemein� nutzbar� zu� machen.� Das� Archiv�
sammelt�außerdem�die�für�die�Geschichte�und�Gegenwart�der�Stadt�bedeutsamen�Doku�
mentationsunterlagen�und�unterhält�eine�Archivbibliothek.��

�

(3) Unterlagen�im�Sinne�von�Abs.�2�sind�insbesondere�Schriftstücke,�Akten,�Karteien,�Karten,�
Pläne,�Zeitungen,�Bild�,� Ton��und�Filmmaterialien� sowie� sonstige� Informationsträger�und�
maschinenlesbar� auf� diesen� gespeicherte� Informationen� und� Programme.� Bleibenden�
Wert�haben�Unterlagen,�denen�historischer�Wert�zukommt�oder�die�aufgrund�von�Rechts��
oder�Verwaltungsvorschriften�der�jeweils�zuständigen�obersten�Landesbehörde�zur�Siche�
rung�berechtigter�Belange�der�Bürger�oder�zur�Bereitstellung�von� Informationen� für�Ge�
setzgebung,�Verwaltung�oder�Rechtspflege�dauernd�aufzubewahren�sind.�Der�bleibende�
Wert�wird�durch�das�Stadtarchiv�festgestellt.��

�

(4) Das�Stadtarchiv�kann�Sammlungen�anlegen�oder�fortführen,�soweit�diese�zur�Ergänzung,�
Erschließung�und�Benutzung�des�Archivgutes,�der�Aufgaben�des�Stadtarchivs�und�der�Er�
forschung�der�Geschichte�der�Stadt�erforderlich�und�dienlich�sind.�Das�Archiv�kann�auch�
fremdes�Archivgut�aufnehmen.�
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(1) Jede�Person,�die�ein�berechtigtes� Interesse�glaubhaft�macht,�kann�nach�Maßgabe�dieser�

Archivordnung� das� Archiv� benutzen,� soweit� sich� aus� Rechtsvorschriften� oder� Vereinba�
rungen�mit�derzeitigen�oder�früheren�Eigentümern�des�Archivguts�nichts�anderes�ergibt.�

�

(2) Als�Benutzung�des�Archivs�gelten:�
a) Auskunft�und�Beratung�durch�das�Archivpersonal,�
b) Einsichtnahme�in�die�Findbücher�und�sonstigen�Hilfsmittel,�
c) Einsichtnahme�in�Archivgut.�
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(1) Die�Benutzung�des�Archivs�wird�auf�Antrag�zugelassen,�soweit�Fristen�nicht�entgegenste�

hen.�
�



(2) Der�Antragsteller�hat�sich�auf�Verlangen�über�seine�Person�auszuweisen�und�einen�Benut�
zungsantrag�auszufüllen.�

�

(3) Die�Benutzung�des�Archivs�ist�einzuschränken�oder�zu�versagen,�weil�
a) Grund�zu�der�Annahme�besteht,�dass�das�Wohl�der�Bundesrepublik�Deutschland�oder�

eines�ihrer�Länder�gefährdet�würde,�
b) Grund�zu�der�Annahme�besteht,�dass�schutzwürdige�Belange�Dritter�entgegenstehen,�
c) der�Erhaltungszustand�des�Archivguts�gefährdet�würde,�
d) ein�nicht�vertretbarer�Verwaltungsaufwand�entstehen�würde,�
e) Vereinbarungen�mit�derzeitigen�oder�früheren�Eigentümern�entgegenstehen.�
�

(4) Die� Benutzung� des� Archivs� kann� auch� aus� anderen� wichtigen� Gründen� eingeschränkt�����
oder�versagt�werden,�insbesondere�wenn�
a) das�Wohl�der�Stadt�verletzt�werden�könnte,�
b) der�Antragsteller�wiederholt�und�schwerwiegend�gegen�die�Archivordnung�verstoßen�

oder�ihm�erteilte�Auflagen�nicht�eingehalten�hat,�
c) der�Ordnungszustand�des�Archivguts�eine�Benutzung�nicht�zulässt,�
d) Archivgut� aus� dienstlichen�Gründen� oder�wegen� gleichzeitiger� anderweitiger� Benut�

zung�nicht�verfügbar�ist,�
e) der�Benutzungszweck�anderweitig,� insbesondere�durch�Einsichtnahme�in�Druckwerke�

oder�in�Reproduktionen�erreicht�werden�kann.�
�

(5) Die�Benutzungserlaubnis� kann�mit�Nebenbestimmungen� versehen�werden.� Sie� kann�wi�
derrufen�oder�zurückgenommen�werden,�insbesondere�wenn�
a) Angaben�im�Benutzungsantrag�nicht�oder�nicht�mehr�zutreffen,�
b) nachträglich�Gründe�bekannt�werden,�die�zur�Versagung�der�Benutzung�geführt�hät�

ten,�
c) der�Benutzer�gegen�die�Archivordnung�verstößt�oder�ihm�erteilte�Auflagen�nicht�ein�

hält,�
d) der�Benutzer�Urheber��und�Persönlichkeitsschutzrechte�sowie�schutzwürdige�Belange�

Dritter�nicht�beachtet.�
�

(6) Für�jeden�Forschungsgegenstand�ist�ein�gesonderter�Antrag�zu�stellen.�
�

(7) Die�Benutzungserlaubnis�gilt�nur�für�den�im�Antrag�angegebenen�Zweck�und�den�ange�
gebenen�Forschungsgegenstand.�
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(1) Für�Unterlagen,�die�nicht�schon�bei� ihrer�Entstehung�zur�Veröffentlichung�bestimmt�sind�

oder�der�Öffentlichkeit�zugänglich�waren,�gelten�folgende�Sperrfristen:�
a) Archivgut�darf�nicht�vor�Ablauf�von�30�Jahren�seit�Entstehung�der�Unterlagen�benutzt�

werden.�
b) Unterlag�das�Archivgut�den�Rechtsvorschriften�über�Geheimhaltung,�darf�es�frühestens�

60�Jahre�nach�Entstehung�der�Unterlagen�benutzt�werden.�
c) Bezieht� sich�Archivgut� nach� seiner� Zweckbestimmung�auf� eine�natürliche� Person,� so�

darf�es�unbeschadet�der�Fristen�gemäß�Buchstaben�a)�und�b)�frühestens�10�Jahre�nach�
deren� Tod� benutzt� werden.� Kann� der� Todestag� nicht� oder� nur� mit� unvertretbarem�
Aufwand�festgestellt�werden,�so�endet�die�Sperrfrist�90�Jahre�nach�der�Geburt.�

�

(2) Für�Anträge�auf�Verkürzung�der�Sperrfristen�gilt�§�3�Abs.�1�entsprechend.�Dieser�schrift�
lich�beim�Stadtarchiv�einzureichende�Antrag�ist�eingehend�zu�begründen�bzw.�die�Einwil�
ligung� der� Betroffenen� einzuholen.� Das� Stadtarchiv� kann� Sperrfristen� verkürzen,� wenn�



schutzwürdige�Belange�des�Betroffenen�nicht�entgegenstehen,�§�6�Abs.�4�Sätze�3�und�4�
LArchG�gelten�entsprechend.�

�

(3) Gemäß� §� 6� LArchG� können� staatliche�Unterlagen,� die� einer� Sperrfrist� unterliegen,� aus�
schließlich�nach�Genehmigung�durch�das�Landesarchiv�Baden�Württemberg�genutzt�wer�
den.� Dieser� Antrag� ist� schriftlich� über� das� Stadtarchiv� beim� Landesarchiv� Baden�
Württemberg�zu�stellen.�

�

(4) Für�Archivgut,�das�Rechtsvorschriften�des�Bundes�über�die�Geheimhaltung�im�Sinne�§§�10�
oder�11�des�Bundesarchivgesetzes�(BArchG)�unterliegt�und�das�von�anderen�als�den�in�§�2�
Absatz�1�des�BArchG�genannten�Stellen�öffentlichen�Archiven�übergeben�worden�ist,�ge�
lten�§�2�Abs.�4�Satz�2�und�§�5�Abs.�1�bis�7�und�9�des�BArchG�entsprechend.�

�
����

 ���
	��!�������	
��
	�"�#�����	��$��	
�����
$�
�
(1) Das� Archivgut� kann� nur� in� den� dafür� bestimmten� Räumen� während� der� festgesetzten�

Öffnungszeiten�unter�Aufsicht� eingesehen�werden.�Benutzer�dürfen�die�Magazine�nicht�
betreten.�

�

(2) Die�Benutzer�haben� sich� im�Benutzerraum�so� zu�verhalten,�dass�kein�anderer�behindert�
oder�belästigt�wird.�Zum�Schutz�des�Archivguts� ist�es� insbesondere�untersagt,� im�Benut�
zerraum�zu�rauchen,�zu�essen,�zu�trinken.�Kameras,�Taschen,�Mappen,�Mäntel�und�derg�
leichen�dürfen�in�den�Benutzerraum�nicht�mitgenommen�werden.�
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(1) Das� Archivpersonal� kann� den� Umfang� des� gleichzeitig� vorzulegenden� Archivguts� be�

schränken;�es�kann�die�Bereithaltung�zur�Benutzung�zeitlich�begrenzen.�
�

(2) Archivgut� ist�sorgfältig�zu�behandeln�und�in�gleicher�Ordnung�und�in�gleichem�Zustand,�
wie�es�vorgelegt�wurde,�spätestens�am�Ende�der�täglichen�Öffnungszeit�wieder�zurückzu�
geben.�Es�ist�untersagt,�Archivgut�zu�beschädigen�oder�zu�verändern,�insbesondere�
a) Bemerkungen�und�Striche�anzubringen,�
b) verblasste�Stellen�nachzuziehen,�
c) darauf� zu� radieren,� es�als� Schreibunterlage� zu� verwenden�oder�Blätter�herauszuneh�

men.�
�

(3) Bemerkt�der�Benutzer�Schäden�an�dem�oder�unvollständiges�Archivgut,�so�hat�er�dies�un�
verzüglich�dem�Aufsichtspersonal�anzuzeigen.�

�

(4) In� Ausnahmefällen� kann� Archivgut� an� andere� hauptamtlich� verwaltete� Archive� und� zu�
Ausstellungszwecken�ausgeliehen�werden.�

�

(5) Die�vorstehenden�Regelungen�gelten�entsprechend�für�die�Archivbibliothek.�
�
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(1) Der�Benutzer�haftet�für�die�von�ihm�verursachten�Verluste�oder�Beschädigungen�des�über�

lassenen�Archivguts�sowie�für�die�sonst�bei�der�Benutzung�des�Archivs�verursachten�Schä�
den.�Dies�gilt�nicht,�wenn�er�nachweist,�dass�ihn�kein�Verschulden�trifft.�

�



(2) Die�Stadt�haftet�nur�für�Schäden,�die�auf�Vorsatz�oder�grobe�Fahrlässigkeit�bei�der�Vorlage�
von�Archivgut�und�Reproduktionen�zurückzuführen�sind.�
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Der�Benutzer�hat�bei�der�Auswertung�des�Archivguts�die�Rechte�und�schutzwürdigen�Interes�
sen�der�Stadt,�die�Urheber��und�Persönlichkeitsrechte�Dritter�und�deren�schutzwürdige�Inter�
essen�zu�wahren.�Er�hat�die�Stadt�von�Ansprüchen�Dritter�freizustellen.�Belegstellen�sind�an�
zugeben.�
�
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(1) Werden�Arbeiten�unter�wesentlicher�Verwendung�von�Archivgut�des�Stadtarchivs�verfasst,�

so�sind�die�Benutzer�verpflichtet,�von�einem�Druckwerk�i.S.v.�§�2�Abs.�1�des�Pflichtexemp�
largesetzes�dem�Archiv�kostenlos�und�unaufgefordert�ein�Belegexemplar�zu�überlassen.�Ist�
dem�Benutzer�die�unentgeltliche�Ablieferung�eines�Belegexemplars� insbesondere�wegen�
der�niedrigen�Auflage�oder�hohen�Kosten�des�Druckwerkes�nicht�zumutbar,�kann�er�dem�
Stadtarchiv�entweder�ein�Exemplar�des�Druckwerkes�zur�Herstellung�einer�Vervielfältigung�
für�einen�angemessenen�Zeitraum�überlassen�oder�eine�Entschädigung�bis�zur�Höhe�des�
halben�Ladenpreises�verlangen.�Wenn�ein�Ladenpreis�nicht�besteht,�kann�der�Nutzer�eine�
Entschädigung�bis�zur�Höhe�der�halben�Herstellungskosten�des�Belegexemplars�verlangen.�
Sätze�1�bis�3�gelten�entsprechend�für�Veröffentlichungen�des�Nutzers� in�Sammelwerken�
oder�Zeitschriften�sowie�für�Schriftwerke,�die�nicht�veröffentlicht�sind.�Dies�gilt�auch�für�
Manuskripte.�

�

(2) Beruht�die�Arbeit�nur�zum�Teil�auf�Archivgut�des�Archivs,�so�hat�der�Benutzer�die�Druckle�
gung�mit�den�genauen�bibliographischen�Angaben�anzuzeigen�und�kostenlos�Kopien�der�
entsprechenden�Seiten�zur�Verfügung�zu�stellen.�

�

(3) Ohne�Zustimmung�des�Benutzers�dürfen�nichtveröffentlichte�Schriftwerke�bzw.�Manusk�
ripte� vom� Stadtarchiv� nur� zur� Erschließung� von� Archivgut� verwendet� werden.� Anderen�
Personen�darf�keine�Einsicht� in�nichtveröffentlichte�Schriftwerke�gewährt�werden,�es� sei�
denn�es� liegt�eine� schriftliche�Zustimmung�des�Urhebers� vor.�Dieser�Absatz� findet�keine�
Anwendung,�wenn�das�Urheberrecht�erloschen�ist.�
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(1) Die�Fertigung�von�Reproduktionen�und�deren�Publikation�sowie�die�Edition�von�Archivgut�

bedürfen�der�Genehmigung�der�Stadt.�Die�Reproduktionen�dürfen�nur�für�den�freigege�
benen�Zweck�und�unter�Angabe�der�Belegstellen�verwendet�werden.�

�

(2) Ein�Anspruch�auf�die�Herstellung�von�Reproduktionen�besteht�nicht.�Sie�werden�nur�her�
gestellt,� soweit� dabei� eine�Gefährdung�oder� Schädigung�des�Archivguts� ausgeschlossen�
werden�kann.�

�

(3) Reproduktionen� dürfen� nur�mit� Zustimmung� des� Stadtarchivs� an� Dritte�weitergegeben,�
vervielfältigt�oder�veröffentlicht�werden.�Dabei� ist�auf�die�Herkunft�aus�dem�Stadtarchiv�
hinzuweisen�und�die�Signatur�anzugeben.�Soweit�Urheberrechte�bestehen,�hat�der�Benut�
zer�die�Bestimmungen�des�Urheberrechtsgesetzes�zu�beachten.�

�



(4) Von�jeder�Veröffentlichung�einer�Reproduktion�ist�dem�Archiv�ein�Belegexemplar�kosten�
los�zu�überlassen.�

�

(5) Die�Herstellung�von�Reproduktionen�fremder�Archivalien�bedarf�der�schriftlichen�Zustim�
mung�des�Eigentümers.�
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(1) Die�Erhebung�von�Gebühren�und�Auslagen�richtet�sich�nach�der�Verwaltungsgebühren�

satzung�der�Stadt�in�der�jeweils�gültigen�Fassung.�
�

(2) Bei�der�Benutzung�des�Archivs�für�wissenschaftliche�und�ortsgeschichtliche�Zwecke�kann�
auf�die�Erhebung�von�Gebühren�verzichtet�werden.�
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Diese�Archivordnung�gilt�auch�für�Archivgut�anderer�Stellen,�soweit�mit�den�abgebenden�
Stellen�keine�andere�Vereinbarung�getroffen�wurde.�
�
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Diese�Archivordnung�tritt�am�Tage�nach�der�öffentlichen�Bekanntgabe�in�Kraft.�
�
�
Lörrach�
�
�
�
Heute�Bluhm�
Oberbürgermeisterin�
�
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Eine� etwaige� Verletzung� von� Verfahrens�� und� Formvorschriften� der� Gemeindeordnung� für� Baden�
Württemberg�(GemO)�oder�aufgrund�der�Gemeindeordnung�beim�Zustandekommen�dieser�Satzung�
ist�nach�§�4�Absatz�4�Gemeindeordnung�unbeachtlich,�wenn�sie�nicht�binnen�eines�Jahres�nach�Be�
kanntmachung�dieser�Satzung�schriftlich�gegenüber�der�Stadt�Lörrach�geltend�gemacht�worden� ist.�
Dies�gilt�nicht,�wenn�die�Vorschriften�über�die�Öffentlichkeit�der�Sitzung,�die�Genehmigung�oder�die�
Bekanntmachung�der�Satzung�verletzt�worden�ist.�
�
Der�Sachverhalt,�der�die�Verletzung�begründen�soll,�ist�darzulegen.�Ist�eine�Verletzung�form��und�
fristgerecht�geltend�gemacht�worden,�so�kann�sich�jedermann�nach�Ablauf�der�Frist�auf�die�Verlet�
zung�berufen.�
�



Datenschutzhinweise nach DSGVO für Benutzungsanträge des 

Stadtarchivs Lörrach 
 
 
Verantwortlich für die Datenerhebung ist die Stadt Lörrach, Luisenstraße 16, 79539 Lörrach. E-Mail: 
stadt@loerrach.de, Telefon +49 7621 415-0. Der Datenschutzbeauftragte der Stadt Lörrach ist 
erreichbar unter: Datenschutzbeauftragte/r der Stadt Lörrach, Luisenstraße 16, 79539 Lörrach. E-Mail: 
datenschutz@loerrach.de, Telefon +49 7621 415-248.  
 
Die im Zusammenhang wissenschaftlicher Anfragen oder Benutzungen übermittelten oder erhobenen 
personenbezogenen Daten werden auf der Grundlage von Art. 89 (3) DSGVO dauerhaft gespeichert. 
Die personenbezogenen Daten bleiben bei der Stadt Lörrach. Es findet keine Übermittlung der 
personenbezogenen Daten an Dritte statt. Die erhobenen Daten werden in der Benutzerverwaltung 
des Stadtarchivs gespeichert und auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO verarbeitet. 
Sie dienen zur Bearbeitung der Benutzungs- und Reprographieanträge, zur Benutzung des im 
Stadtarchiv Lörrach verwahrten Archivguts sowie zu rein statistischen Zwecken.  
Personenbezogene Daten, die im Zuge von Verwaltungsanfragen übermittelt oder erhoben werden, 
werden für den Zeitraum der durch die Abgabenordnung vorgeschriebenen Aufbewahrungs- und 
Nachweispflichten (in der Regel 10 Jahre) gespeichert. 
 
Belehrung: 

 
Bei Benutzung des Archives gem. § 2 Abs.2 der Archivordnung sind Sie dazu verpflichtet, Ihre Daten 
anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus § 3 Abs.2 der Archivordnung der Stadt Lörrach. Die 
Stadt Lörrach benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag auf Benutzung des Stadtarchivs oder auf 
Erstellung von Reprographien von Archivgut bearbeiten und eine geregelte Benutzung des 
Stadtarchivs gewährleisten zu können. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann der 
Antrag nicht bearbeitet werden und eine Benutzung des Stadtarchivs ist ausgeschlossen. Wenn Sie in 
die Verarbeitung  Ihrer Daten durch die Stadt Lörrach durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt 
haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen jedoch 
nicht berührt. 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:  

 
(1) Werden ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über 

die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).  
 

(2) Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf 
Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).  

 
(3) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 

Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 

 
(4) Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung 

besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht 
Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).  

 
Sollten Sie von Ihren genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die Stadt Lörrach, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 
Stuttgart. E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de.  

mailto:poststelle@lfdi.bwl.de


Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen 

(Verwaltungsgebührensatzung) 

 

 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 

2 und 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sowie § 4 Abs. 3 

Landesgebührengesetz (LGebG) hat der Gemeinderat der Stadt Lörrach am 20. 

November 2008 bzw. 26.1.2017 bzw. 17.5.2018 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Gebührenpflicht 

 

Die Stadt Lörrach erhebt für öffentliche Leistungen, die sie auf Veranlassung oder 

im Interesse Einzelner vornimmt, Gebühren nach dieser Satzung 

(Verwaltungsgebühren), soweit nicht Bundesrecht oder Landesrecht etwas anderes 

bestimmen. Unberührt bleiben Bestimmungen über Verwaltungsgebühren in 

besonderen Gebührensatzungen der Stadt Lörrach.  

 

 

§ 2 

Gebührenfreiheit 

 

1. Für die sachliche Gebührenfreiheit gelten die Bestimmungen des § 9 

Landesgebührengesetz entsprechend. Für die persönliche Gebührenfreiheit 

gelten die Bestimmungen des § 10 Abs. 1 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 2, 5 

und 6 des Landesgebührengesetzes entsprechend, soweit Gegenseitigkeit 

besteht.  

 

2. Soweit die Stadt Lörrach Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde wahrnimmt 

gilt für die persönliche Gebührenfreiheit außerdem § 10 Abs. 3 bis 6 

Landesgebührengesetz entsprechend.  

 

3. Weitere spezialgesetzliche Gebührenbefreiungstatbestände bleiben unberührt.  

 

 

§ 3 

Gebührenschuldner 

 

1. Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren und Auslagen ist derjenige  verpflichtet 

 

1. dem die öffentliche Leistung zuzurechnen ist, 

 



2. der die Gebühren- und Auslagenschuld der Stadt Lörrach gegenüber 

durch schriftliche Erklärung übernommen hat, 

 

3. der für die Gebühren- und Auslagenschuld eines anderen Kraft 

Gesetzes haftet.  

 

 

2. Mehrere Gebühren- und Auslagenschuldner haften als Gesamtschuldner.  

 

 

§ 4 

Gebührenhöhe 

 

1. Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach dem dieser Satzung 

beigefügten Gebührenverzeichnis. Das Gebührenverzeichnis ist Gegenstand 

dieser Satzung. Für öffentliche Leistungen, für die im Gebührenverzeichnis 

weder eine Verwaltungsgebühr bestimmt ist noch eine Gebührenfreiheit 

vorgesehen ist, ist eine Gebühr von 5,00 Euro bis 5.000,00 Euro zu 

erheben.  

 

2. Ist eine Verwaltungsgebühr innerhalb eines Gebührenrahmens zu erheben, 

bemisst sich ihre Höhe nach dem Verwaltungsaufwand sowie nach der 

wirtschaftlichen oder sonstigen Bedeutung für den Gebührenschuldner zum 

Zeitpunkt der Beendigung der öffentlichen Leistung.  

 

3. Ist die Verwaltungsgebühr nach dem Wert des Gegenstands zu berechnen, so 

ist der Verkehrswert zur Zeit der Beendigung der Leistung maßgebend. Der 

Gebührenschuldner hat auf Verlangen den Wert des Gegenstandes 

nachzuweisen. Bei Verweigerung oder ungenügender Führung des Nachweises 

hat die Behörde den Wert auf Kosten des Gebührenschuldners zu schätzen. 

Sie kann sich hierbei Sachverständiger bedienen.  

 

4. Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung abgelehnt, wird 

eine Verwaltungsgebühr in Höhe von einem Zehntel bis zum vollen Betrag 

der Gebühr, mindestens 5,00 Euro, erhoben. Wird der Antrag ausschließlich 

wegen Unzuständigkeit abgelehnt, wird keine Gebühr erhoben.  

 

5. Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung mit dessen 

sachlicher Bearbeitung begonnen ist, vor Erbringung der öffentlichen Leistung 

zurückgenommen oder unterbleibt die öffentliche Leistung aus sonstigen, vom 

Schuldner zu vertretenden Gründen zurückgenommen, so wird je nach Stand 



der Bearbeitung ein Zehntel bis zur Hälfte der vollen Gebühr erhoben. Die 

Mindestgebühr beträgt 5,00 Euro.  

 

 

§ 5 

Entstehung der Gebühren 

 

1. Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der öffentlichen Leistung.  

 

2. Bei Zurücknahme des Antrags nach § 4 Abs. 5 dieser Satzung entsteht die 

Gebührenschuld mit der Zurücknahme, in den Fällen den § 4 Abs. 4 Satz 1 

dieser Satzung mit der Beendigung der öffentlichen Leistung.  

 

 

§ 6 

Fälligkeit, Zahlung 

 

1. Die Verwaltungsgebühr wird durch schriftlichen oder mündlichen Bescheid 

festgesetzt und ist mit der Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung an den 

Schuldner fällig.  

 

2. Die Erbringung einer öffentlichen Leistung, die auf Antrag erbracht wird, kann 

von der Zahlung eines Vorschusses oder von der Leistung einer Sicherheit 

bis zur Höhe der voraussichtlichen Gebühren und Auslagen abhängig gemacht 

werden. Dem Antragsteller ist eine angemessene Frist zur Zahlung des 

Vorschusses oder zur Leistung der Sicherheit zu setzen. Die Stadt Lörrach 

kann den Antrag als zurückgenommen behandeln, wenn die Frist nicht 

eingehalten wird und der Antragssteller bei der Anforderung des Vorschusses 

oder der Sicherheitsleistung darauf hingewiesen wurde.  

 

3. Ausfertigungen, Abschriften sowie zurückgehaltene Urkunden, die aus Anlass 

der öffentlichen Leistung eingereicht worden sind, können bis zur Bezahlung 

der festgesetzten Gebühren und Auslagen zurückbehalten werden.  

 

 

§ 7 

Auslagen 
 

1. In der Verwaltungsgebühr sind die der Stadt Lörrach erwachsenden Auslagen 

inbegriffen. Übersteigen die Auslagen das übliche Maß erheblich, werden sie 

gesondert in der tatsächlichen Höhe festgesetzt. Dies gilt auch dann, wenn 

für die öffentliche Leistung keine Gebühr erhoben wird.  



 

2. Auslagen nach Absatz 1 Satz 2 sind insbesondere 

 

a) Gebühren für Telekommunikation 

b) Reisekosten 

c) Kosten öffentlicher Bekanntmachungen 

d) Vergütungen für Zeugen und Sachverständige sowie sonstige Kosten 

der Beweiserhebung 

e) Vergütung an andere juristische oder natürliche Personen für Leistungen 

und Lieferungen 

f) Kosten der Beförderung und Verwahrung von Personen und Sachen.  

 

3. Auf die Erstattung von Auslagen sind die für Verwaltungsgebühren geltenden 

Vorschriften entsprechend anzuwenden. Der Anspruch auf Erstattung der 

Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden Betrags.  

 

 

§ 8 

Schlussvorschriften 
 

1. Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft, bzw. 14.2.2017 bzw. 31.5.2018  

 

2. Zu gleicher Zeit tritt die Verwaltungsgebührensatzung vom 21.04.1981 außer 

Kraft.  

 

Lörrach, den 25.11.2008, 30.1.2017, 22.5.2018 

 

Gez. 

 

Heute-Bluhm bzw. Lutz 

 

 

Hinweis: 

 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-

nung oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 

wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 

innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt 

Lörrach unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der diese Verletzung begründen 

soll, geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 

Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmigung oder die Bekanntmachung der 

Satzung verletzt worden sind. 


